
Abendliche Verwendung von 
gemeinschaftlichem Werkzeug, welches die 
Eigentümergemeinschaften bezahlt haben 
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Der nachfolgend geschilderte 
Fall hat sich am 27.12.2016 ca. 
ab 17:15 Uhr ereignet 
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• Zwei fremde osteuropäisch aussehend und sprechende Männer sperren 

mit einem Schlüssel eine Wohnung in der Norikerstr. 19 auf  

• Die Wohnung gehört einer Eigentümerin, welche eigentlich in der 
Oberpfalz wohnt und nur alle paar Wochen wenige Tage hier verbringt 

• Diese Wohnung hat einer der angestellten Hausmeister vor Jahren abends 
und am Wochenende komplett renoviert 

• Nach Angabe hat der entsprechende Hausmeister heute noch einen 
Schlüssel zu dieser Wohnung 

• Die zwei fremden Männer gehen mitsamt ihrem mitgebrachten Werk-
zeugkoffer in die Wohnung 

• Der Werkzeugkoffer ist blau-grünlich-türkisfarben und hat eine weiße 
Aufschrift 

• Nach ca. 30 – 45 Minuten verlassen die beiden Männer die Wohnung, 
fahren mit dem Aufzug ins Erdgeschoss, gehen zu dem Lagerraum neben 
den Einkaufswägen (Norikerstr. 19), verstauen den Werkzeugkoffer im 
Lagerraum, sperren den Lagerraum zu und gehen in den Waschsalon und 
dort direkt in den Nebenraum 
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• Dieser blau-grünlich-türkisfarbene Werkzeugkoffer wurde uns gegenüber 

bei der Besichtigung am 14.03.2017 und der Besichtigung am 27.04.2017  
als Werkzeug der Eigentümergemeinschaften deklariert 

• Laut Aussage der Hausverwaltung vom 27.04.2017 haben zu dem 
Lagerraum neben den Einkaufswägen ausschließlich die Hausverwaltung 
und die drei Hausmeister einen Schlüssel 
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